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Bekanntmachung der Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden

Bauleitplanung der Hansestadt Uelzen 
Erneute Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

Nr. 125/III „2. Änderung der Neufassung des 
Bebauungsplanes Uelzen Nord Nr. 3 – Fischerhof, 

4. Abschnitt“

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 17. Juli 
2006 den Bebauungsplan Nr. 125/III „2. Änderung der Neufas-
sung des Bebauungsplanes Uelzen Nord Nr. 3 – Fischerhof, 4. 
Abschnitt“ als Satzung beschlossen.

Der Beschluss dieses Bebauungsplanes war bereits im Amtsblatt 
Nr. 26 des Landkreises Uelzen vom 29. Dezember 2006 bekannt 
gemacht worden. Zur Behebung eines Bekanntmachungsfehlers 
wird der Beschluss des Bebauungsplanes im Wege des ergän-
zenden Verfahrens gemäß § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch(BauGB) 
und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit erneut bekannt gemacht.
 
Der Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 29. Dezember 2006 in 
Kraft.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 125/III ist im bei-
gefügten Stadtkartenauszug durch eine schwarze, unterbrochene 
Linie dargestellt.
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Der Bebauungsplan Nr. 125/III mit seiner Begründung kann von 
jedermann bei der Hansestadt Uelzen, Planungsabteilung, Zim-
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mer 345, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen, während der Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften, eine Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes 
nach § 214 Abs. 2 BauGB und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser erneuten 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Hansestadt Uelzen 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht werden.

Ferner wird auf § 10 Abs. 2 Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hingewiesen. Danach wird eine et-
waige Verletzung der sich aus oder aufgrund des NKomVG er-
gebenden Verfahrens- oder Formvorschriften unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkündung ge-
genüber der Kommune geltend gemacht worden ist. Dabei sind 
die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den Mangel ergibt, 
zu bezeichnen. § 10 Abs. 2 Satz 1 NKomVG gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Genehmigung oder die Verkündung verletzt 
worden sind.

Darüber hinaus wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung von 
durch die Satzung eingetretenen Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädi-
gungsansprüche hingewiesen.

Uelzen, den 5. Februar 2018

HANSESTADT UELZEN 

Jürgen Markwardt 
Bürgermeister

Bauleitplanung der Hansestadt Uelzen 
Erneute Bekanntmachung des Bebauungsplanes 

Nr. 264 „Baumarkt Oldenstädter Straße“

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 17. 
Juli 2006 den Bebauungsplan Nr. 264 „Baumarkt Oldenstädter 
Straße“ als Satzung beschlossen.

Der Beschluss dieses Bebauungsplanes war bereits im Amtsblatt 
Nr. 15 des Landkreises Uelzen vom 18. Juli 2006 bekannt ge-
macht worden. Nach wiederholter Ausfertigung durch den Bür-
germeister ist der Beschluss des  Bebauungsplanes im Amtsblatt 
Nr. 11 des Landkreises Uelzen vom 15. Juni 2009 erneut bekannt 
gemacht worden. Zur Behebung eines Bekanntmachungsfehlers 
wird der Beschluss des Bebauungsplanes im Wege des ergän-
zenden Verfahrens gemäß § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) 
und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB hiermit erneut bekannt gemacht.
 
Der Bebauungsplan tritt rückwirkend zum 18. Juli 2006 in Kraft.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 264 ist im beige-
fügten Stadtkartenauszug durch eine schwarze, unterbrochene 
Linie dargestellt.
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Der Bebauungsplan Nr. 264 mit seiner Begründung kann von 
jedermann bei der Hansestadt Uelzen, Planungsabteilung, Zim-
mer 345, Herzogenplatz 2, 29525 Uelzen, während der Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann kann über den Inhalt 
des Bebauungsplanes Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in 
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes nach § 214 Abs. 2 BauGB und nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser erneuten Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Hansestadt Uelzen unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
werden.

Ferner wird auf § 10 Abs. 2 Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) hingewiesen. Danach wird eine 
etwaige Verletzung der sich aus oder aufgrund des NKomVG 
ergebenden Verfahrens- oder Formvorschriften unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Verkün-
dung gegenüber der Kommune geltend gemacht worden ist. 
Dabei sind die verletzte Vorschrift und die Tatsache, die den 
Mangel ergibt, zu bezeichnen. § 10 Abs. 2 Satz 1 NKomVG gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung oder die 
Verkündung verletzt worden sind.

Darüber hinaus wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 des BauGB über die Entschädigung von 
durch die Satzung eingetretenen Vermögensnachteilen sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschä-
digungsansprüche hingewiesen.

Uelzen, den 5. Februar 2018

HANSESTADT UELZEN 

Jürgen Markwardt 
Bürgermeister
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Haushaltssatzung der Gemeinde Stoetze 
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 112  Niedersächsisches Kommunalverfassungsge-
setz (NKomVG) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Gemeinde Stoetze in seiner Sitzung am 1. November 2017 fol-
gende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird 

1. Im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  552.600,00 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  551.600,00 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 €
2. Im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen auf  672.400,00 €
2.2 der Auszahlungen auf  1.243.000,00 €
festgesetzt;
von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen 
2.1.1  auf Einzahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  522.400,00 €
2.2.1  auf Auszahlungen
 aus laufender Verwaltungstätigkeit  493.400,00 €
2.1.2 auf Einzahlungen für Investitionen  150.000,00 €
2.2.2 auf Auszahlungen für Investitionen 750.000,00 €
2.1.3 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €
2.2.3 auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inve-
stitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt. 

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 685.000,00 € festgesetzt. 

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer 
1.1 Für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) 360 v.H.
1.2 Für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v.H.
2. Gewerbesteuer  360 v.H.

Stoetze, den. 2. November 2017

(Musik) 
Gemeindedirektor

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
Die Haushaltssatzung 2018 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis 
Uelzen unter dem Aktenzeichen 20-006/22 (2017) am 5. Febru-
ar 2018 erteilt worden. Der Haushaltsplan liegt gemäß § 114 
Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 5. März 2018 bis zum 13. März 2018 zur öffent-
lichen Einsicht im Rathaus in Rosche, im Zimmer 1.15, während 
der allgemeinen Öffnungszeiten aus.

Stoetze, den 19. Februar 2018

(Musik) 
Gemeindedirektor 
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